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1. Darstellung des Vorhabens 

1.1 Planerische Beschreibung 

1.1.1 Art und Umfang der Baumaßnahme 

Die Baumaßnahme umfasst den 6-streifigen Ausbau der Bundesautobahn 565 (BAB 565) - Kurz-

form: Autobahn 565 (A 565) - im Bereich des Bonner Stadtgebietes. Träger der Baumaßnahme 

ist die Bundesrepublik Deutschland.  

Der in diesem Fall betrachtete Autobahnabschnitt beginnt an der Anschlussstelle Bonn-Endenich 

(kurz: AS BN-Endenich) und endet südlich des Autobahnkreuzes Bonn-Nord (kurz: AK BN-Nord). 
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Abbildung 1.1 Darstellung des Planungsgebietes (Quelle: Straßen.NRW) 

Der im Verlauf der A 565 bestehende Brückenzug Tausendfüßler und Dransdorfer Weg sowie die 

Brücke Gerhard-Domagk-Straße sind dauerhaft nicht mehr tragfähig und müssen schnellstmög-

lich ersetzt werden. Vor dem Hintergrund einer deutlichen verkehrlichen Überlastung des oben 

aufgeführten Streckenabschnittes soll der heute vorhandene 4-streifige Querschnitt im Zuge des 

Streckenausbaus zu einem 6-streifigen Querschnitt mit Seitenstreifen erweitert werden.  

Infolge dieser Trassenverbreiterung sind neben den Brückenneubauten flankierende Ingenieur-

bauwerke (u.a. Stützwände, Lärmschutzwände) sowie Entwässerungseinrichtungen (u.a. Regen-

wasserbehandlungsanlagen) herzustellen. 

1.1.2 Lage im Territorium und Straßennetz 

Die A 565 verläuft durch das Bundesland Nordrhein-Westfalen und verbindet die Bundesauto 

bahn 59 (kurz: A 59) und die Bundesautobahn 61 (kurz: A 61) zwischen dem Autobahndreieck 

Bonn-Nordost (AD BN-Nordost) und dem Autobahnkreuz Meckenheim (kurz: AK Meckenheim). 

Zwischen der AS BN-Lengsdorf und dem AK BN-Nord durchquert die A 565 das Bonner Stadt-

gebiet in Süd-Nord-Richtung. Auf diesem Streckenabschnitt ist die Bundesautobahn 4-streifig 

ohne Standstreifen ausgebaut. 

Die Baumaßnahme tangiert die Bonner Stadtteile Endenich, Weststadt, Nordstadt und Tannen-

busch. Die Ausbaustrecke umfasst die AS BN-Endenich, die AS BN-Tannenbusch sowie die bau-

lichen Anschlüsse an das AK BN-Nord.  
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1.1.3 Straßenkategorie und Entwurfsklasse 

Die Grundlage für den Entwurf von sicher befahrbaren und funktionsgerechten Autobahnen bil-

den die ĂRichtlinien f¿r die Anlage von Autobahnen (RAA 2008)ñ. Zur Gewªhrleistung einer Ein-

heitlichkeit von Autobahnen mit vergleichbarer Netzfunktion und Verkehrsbedeutung werden sie 

in den RAA nach Entwurfsklassen für Autobahnen (kurz: EKA) unterschieden und entworfen. Die 

Festlegung der EKA erfolgt in Abhängigkeit der Straßenkategorie, der Lage zu bebauten Gebie-

ten sowie der Straßenwidmung.  

Die A 565 ist entsprechend der ĂRichtlinien f¿r integrierte Netzgestaltung (RIN 2008)ñ der Kate-

gorie AS I (Fernautobahnen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurde die Verbindung zwischen dem 

AK Meckenheim und dem AD BN-Nordost vom Bund als Entwurfsklasse EKA 1 A (Fernautobahn) 

festgesetzt. 

Aufgrund der innerstädtischen Lage der A 565 beim vorliegenden Abschnitt sind beim Aus- bzw. 

Umbau der Autobahn städtebauliche Gegebenheiten zu berücksichtigen, so dass der Charakter 

einer Fernautobahn in dem Streckenabschnitt nicht gegeben ist. Folglich können die Parameter 

der Entwurfsklasse EKA 1 A nicht angehalten werden und die verkehrstechnische Bemessung 

erfolgt auf Basis der Entwurfsklasse EKA 2 f¿r eine Geschwindigkeit von Ò 100 km/h.  

1.1.4 Angabe der Planfeststellungsgrenzen 

Die Länge des Planfeststellungsabschnittes auf der Bundesautobahn A 565 beträgt ca. 1,8 km. 

Der Beginn des Abschnittes liegt bei Bau-km 10+108, das Ende wird auf Bau-km 11+900 festge-

setzt. Am jeweiligen Ende des Planfeststellungsbereichs ist der Anschluss an den Bestand er-

reicht. Im Bereich bis zu den Grenzen der Planfeststellung (s. Unterlagen 3 und 5) finden noch 

bauliche Anpassungen des Fahrbahnbelags (lärmmindernder Belag DStrO = -5 dB) sowie die 

Erstellung bauzeitlicher Provisorien im AK BN-Nord und am Potsdamer Platz statt.   

Der Planfeststellungsabschnitt wird im Folgenden auch als Ausbauabschnitt bezeichnet, da durch 

den Ausbau in diesem Streckenabschnitt eine durchgehende Sechsstreifigkeit erreicht wird.  

1.1.5 Bedarfsplanung 

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) wird der Ausbau der A 565 zwischen der AS BN-

Hardtberg und dem AK BN-Nord (A 555) als Gesamtprojekt unter der Projektnummer A565-G10-

NW geführt. Das Gesamtprojekt ist in drei Teilprojekte untergliedert. Die hier betrachtete Ausbau-

abschnitt zwischen der AS BN-Endenich und dem AK BN-Nord ist dem Teilprojekt A565-G10-

NW-T2-NW zugeordnet und damit als vordringlicher Bedarf mit Engpassbeseitigung gekenn-

zeichnet.  
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1.2 Straßenbauliche Beschreibung 

Der Ausbauabschnitt liegt zwischen Bau-km 10+108 und Bau-km 11+900 und hat eine Länge 

von 1,80 km. 

Der heute 4-streifige Streckenabschnitt der A 565 wird aufgrund der prognostizierten zukünftigen 

Verkehrsstärke auf sechs durchgängige Fahrstreifen mit Seitenstreifen ausgebaut.  

In Fahrtrichtung Norden (Siegburg) beginnt die Dreistreifigkeit der Richtungsfahrbahn (RiFa) aus 

der Fortführung der Fahrstreifenaddition der Einfahrt AS BN-Poppelsdorf (südlich der Endenicher 

Straße) und endet mit der Fahrstreifensubtraktion an der Ausfahrtrampe südlich des AK BN-Nord.  

In Fahrtrichtung Süden (Koblenz) beginnt die Dreistreifigkeit durch die Fahrstreifenaddition süd-

lich der Tangentialrampe (der A 555 von Köln kommend) am AK BN-Nord und endet in der Fort-

führung der Fahrstreifensubtraktion der Ausfahrt AS BN-Poppelsdorf (nördlich der Endenicher 

Straße).  

Die Rampen an der AS BN-Endenich und der AS BN-Tannenbusch werden an die veränderte 

Trasse der A 565 angepasst. Die Querschnittsgestaltung erfolgt entsprechend den verkehrstech-

nischen Erfordernissen.  

Weiterhin ist der Ausbauabschnitt geprägt durch einen langen Brückenabschnitt über Gleise der 

Deutschen Bahn und der Stadtwerke Bonn, Straßen des Bonner Stadtgebietes und den Rhein-

dorfer Bach. Neben diesem langen Brückenabschnitt befindet sich im Ausbauabschnitt eine wei-

tere Brücke über die Gerhard-Domagk-Straßen. Die im Ausbauabschnitt vorhandenen Brücken 

müssen im Zuge des Streckenausbaus, insbesondere unter Berücksichtigung kurzer Bauwerks-

restnutzungsdauern, neu errichtet werden. 

1.3 Streckengestaltung 

Die Linienführung der A 565 und die Grundform der Knotenpunkte werden weitgehend beibehal-

ten. Der Streckenausbau erfolgt in nahezu symmetrischer Verbreiterung.  

Der Höhenverlauf der A 565 orientiert sich zwischen Gerhard-Domagk-Straße und nördlicher 

Ausbaugrenze an der Bestandssituation. Südlich der Gerhard-Domagk-Straße wird die Auto-

bahngradiente abschnittsweise abgesenkt. Durch die hieraus resultierende Absenkung der Auto-

bahn kann ein künftig erforderlicher Ausbau der A 565 zwischen der AS BN-Endenich und 

AS BN-Hardtberg inkl. des Bauwerks ĂEndenicher Eiñ in Tieflage mit reduzierten Anpassungsbe-

reichen im ausgebauten Streckenabschnitt erfolgen.  

Durch die Ausbildung eines Damm- bzw. Stützwandabschnitts mit Erdverfüllung zwischen der 

Brühler Straße und dem Lievelingsweg können gegenüber dem Bestand kürzere Brückenkon-

struktionen erreicht werden, was zu niedrigeren Instandhaltungskosten führt. Aufgrund der gerin-

gen Flächenverfügbarkeit des Autobahnabschnittes im Bonner Stadtgebiet werden beidseitig der 

A 565 Stützwandkonstruktionen vorgesehen. Hierdurch kann der Eingriff in Fremdgelände auf ein 

Minimum reduziert werden. Aus Gründen der Lärmvorsorge werden beidseitig der Trasse Lärm-

schutzwände vorgesehen, die höher ausgebildet werden als im Bestand.  
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2. Begründung des Vorhabens  

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Ver-
fahren 

2.1.1 Planungsanlass/-entwicklung 

Die im Streckenabschnitt der A 565 zwischen der AS BN-Endenich und dem AK BN-Nord befind-

lichen Brückenbauwerke Gerhard-Domagk-Straße, Dransdorfer Weg und Tausendfüßler besit-

zen infolge von durchgeführten Untersuchungen nur noch eine sehr begrenzte Restnutzungs-

dauer. Die voraussichtlichen Zeiträume der Bauwerksnutzungen sind im Folgenden aufgeführt: 

- Bauwerk Gerhard-Domagk-Straße (BW 5208723) bis zum Jahr 2024 

- Bauwerk Dransdorfer Weg (BW 5208721) bis zum Jahr 2027 

- Bauwerk Tausendfüßler (BW 5208717) bis zum Jahr 2022  

 

Bei dem Bauwerk Tausendfüßler wurden im Jahr 2012/2013 zur Gewährleistung der Verkehrssi-

cherheit bereits Schubverstärkungen eingebaut. Aktuell ist das Brückenbauwerk in die Brücken-

klasse 30 eingestuft. Für den genehmigungspflichtigen Schwerverkehr ist die Strecke über den 

Tausendfüßler bereits dauerhaft gesperrt.  

Vor dem Hintergrund der begrenzten Restnutzungsdauer besteht für die genannten Bauwerke 

dringender Erneuerungsbedarf mit dem Ziel, die vorhandenen Bauwerke möglichst bis zum Ende 

ihrer Lebensdauer durch die Umlegung des Verkehrs auf einen Ersatzneubau außer Betrieb neh-

men zu können. Nur durch die vollständige Außerbetriebnahme der Bestandsbauwerke können 

Maßnahmen, wie weitere temporäre Verstärkungs-/ Ertüchtigungsmaßnahmen oder die Anord-

nung von Verkehrsbeschränkungen vermieden werden.  

Insofern ist eine zeitliche Dringlichkeit für einen Ersatzneubau gegeben.  

Neben den zuvor beschriebenen Bauwerkserneuerungen ist entsprechend der Bundesverkehrs-

wegeplanung ein leistungsgerechter und zukunftsorientierter Ausbau des Streckenabschnittes 

der A 565 vorgesehen, der eine Verbreiterung des Streckenquerschnitts auf 6 Fahrstreifen mit-

Seitenstreifen vorsieht. 

Die Voruntersuchung zum 6-streifigen Ausbau zwischen der AS BN-Endenich und dem AK BN-

Nord wurde durch die Ministerien genehmigt. Der anschließende Vorentwurf zu der Ausbaumaß-

nahme inklusive Ersatzneubau der Brückenbauwerke wurde im Februar 2020 abschließend 

durch die Ministerien genehmigt.  

2.1.2 Verkehrsuntersuchung 

Grundlage für die früheren Planungsphasen bildete ein Verkehrsgutachten unter Berücksichti-

gung verschiedener Planfälle mit der Verkehrsprognose für das Jahr 2025. Diese Planfälle bein-

halteten verschiedene Ausbauvarianten im Bereich der A 565 zwischen der AS BN-Lengsdorf 

und der AS BN-Auerberg. Zu Beginn der Voruntersuchung im Jahr 2016 wurde diese Verkehrs-

prognose für die Vorzugsvariante (Planfall III) auf das Jahr 2030 fortgeschrieben. Der Nachweis 
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der Leistungsfähigkeit für den geplanten Ausbau des Streckenabschnittes auf 6 Fahrstreifen er-

folgte anhand einer Mikrosimulation, da die Voraussetzungen für die Anwendung der Berech-

nungsverfahren zur Bestimmung der Verkehrsqualitªt gemªÇ den Verfahren des ĂHandbuchs f¿r 

die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015)ñ nicht gegeben sind. Auf Basis dieser 

Untersuchung wurden die Voruntersuchung und der Vorentwurf erstellt. 

Im BVWP 2030 wurde eine neue Rheinquerung der A 553 auf Höhe der Stadt Wesseling aufge-

nommen. Da der Rhein eine maßgebliche Barriere im Verkehrsnetz der Straßen darstellt, wirkt 

sich diese zusätzliche Rheinquerung bis zu den angrenzenden Rheinquerungen in Köln und Bonn 

und damit auch auf den hier betrachteten Ausbauabschnitt aus. Aus diesem Grund wurde eine 

Überarbeitung der oben beschriebenen Verkehrsuntersuchung unter Einbeziehung der neuen 

Rheinquerung sowie einer generellen Aktualisierung der Grundlagendaten in Auftrag gegeben 

(s. Unterlagen 22).  

Da zum Zeitpunkt der Erstellung der neuen Verkehrsuntersuchung noch keine Entscheidung über 

die Vorzugsvariante der Rheinspange der A 553 vorlag, wurde die Lagevariante mit der höchsten 

resultierenden Verkehrsbelastung im Ausbauabschnitt berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der neuen Verkehrsuntersuchung und die durchgeführte Mikrosimulation zur Be-

stimmung der Verkehrsqualität, die an allen Messquerschnitten im Untersuchungsabschnitt für 

den 6-streifigen Ausbau eine mindestens ausreichende Verkehrsqualität ergeben, stellen die 

Grundlage für die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen dar.  

2.1.3 Weitere vorausgegangene Untersuchungen  

Neben den in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Verkehrsuntersuchungen wurden im Verlauf der Pla-

nung Bodengutachten, eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung sowie ein Kampfmittelgutach-

ten erstellt. Die durchgeführten Untersuchungen sind im Folgenden zusammengefasst:  

- Verkehrsuntersuchung A 565 Ersatzneubau Tausendfüßler, Brilon Bondzio Weiser 

GmbH, Mai 2015 

- Verkehrsuntersuchung A 565 Ersatzneubau Tausendfüßler ï Vorläufige Prognose 2030, 

Brilon Bondzio Weiser GmbH, Juni 2016 

- Verkehrsuntersuchung A 565 Ersatzneubau Tausendfüßler ï Verkehrstechnische Be-

rechnungen der vorläufigen Prognose 2030, Brilon Bondzio Weiser GmbH, Oktober 2016 

- Verkehrsuntersuchung A 565 Ersatzneubau Tausendfüßler Schalltechnische Kennwerte, 

Brilon Bondzio Weiser GmbH, Februar 2017 

- Verkehrsuntersuchung A 565 Ersatzneubau ĂTausendf¿Çlerñ in Bonn Verkehrstechnische 

Überprüfung einer Unterbrechung der Gerhard-Domagk-Straße, Brilon Bondzio Weiser 

GmbH, August 2017 

- A565 Ersatzneubau ĂTausendf¿Çlerñ - Untersuchung der bauzeitlichen Verkehrsführung 

bei Sperrung der AS Tannenbusch mithilfe der Mikrosimulation, Brilon Bondzio Weiser 

GmbH, Dezember 2017 

- Verkehrsuntersuchung A 565 Ersatzneubau Tausendfüßler ï Verkehrstechnische Be-

rechnungen der vorläufigen Prognose 2030, 1. Fortschreibung, Brilon Bondzio Weiser 

GmbH, Januar 2017 
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- Verkehrsuntersuchung A 565 Ersatzneubau Tausendfüßler ï Bauzeitliche Verkehrsfüh-

rung, Brilon Bondzio Weiser GmbH, Juli 2019 

- Verkehrsuntersuchung zum sechsstreifigen Ausbau der A565 mit Ersatzneubau ĂTau-

sendf¿Çlerñ, Brilon Bondzio Weiser GmbH, Oktober 2019 

- Verkehrsuntersuchung zum sechsstreifigen Ausbau der A565 mit Ersatzneubau ĂTau-

sendf¿Çlerñ Fassung PlaFe, Brilon Bondzio Weiser GmbH,  Dezember 2019 

- Immissionskennwerte während der bauzeitlichen Verkehrsführung bei Sperrung der AS 

Bonn-Tannenbusch, Brilon Bondzio Weiser GmbH, März 2020 

- A 565 ï Ersatzneubauten und Anlage von Verflechtungsstreifen zwischen der AS BN-

Poppelsdorf und dem AK BN-Nord ï Geotechnischer Bericht für die Vorplanung, ICG Düs-

seldorf GmbH & Co. KG, 30.05.2016 

- A 565 ï Ersatzneubauten und Anlage von Verflechtungsstreifen zwischen der AS BN-

Poppelsdorf und dem AK BN-Nord ï Geotechnischer Untersuchungsbericht nach EC 7, 

ICG Düsseldorf GmbH & Co. KG, 29.05.2018 

- A 565 ï Ersatzneubauten und Anlage von Verflechtungsstreifen zwischen der AS BN-

Poppelsdorf und dem AK BN-Nord ï hier: AK BN-Nord ï Vorbericht für die Vorplanung, 

ICG Düsseldorf GmbH & Co. KG, 07.05.2019 

- A 565 ï 6-streifiger Ausbau zwischen der AS BN-Endenich und dem AK BN-Nord ï Um-

weltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) ï Erläuterungsbericht, Smeets Landschaftsarchi-

tekten Planungsgesellschaft mbH, 24.06.2019 

- Kampfmitteluntersuchung, Mull und Partner, 2019 

2.1.4 Änderung von Planungszielen 

Zu Beginn der Planung wurde als Planungsgrundlage die Aufrechterhaltung einer bauzeitlichen 

4+0 Verkehrsführung definiert. Die Festsetzung des Autobahnquerschnittes erfolgte demnach 

unter der Vorgabe zur Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf einer Rich-

tungsfahrbahn während der Bauzeit. Zur Verringerung von bauzeitlichen Verkehrsbehinderungen 

in einem späteren Sanierungsfall wurde im Rahmen der Voruntersuchung als zusätzliches Pla-

nungsziel festgelegt, eine 5+0 Verkehrsführung für den Endzustand zu ermöglichen. Hieraus re-

sultiert eine Querschnittsverbreiterung für den Endzustand. Dieses ergänzende Planungsziel mit 

der damit verbundenen Querschnittsanpassung wurde erst im Rahmen des Vorentwurfs und nicht 

in der Variantenuntersuchung berücksichtigt, da hieraus kein Einfluss auf die Vergleichbarkeit der 

Varianten resultiert.  

Durch die im BVWP 2030 neu eingestellte Rheinquerung der A 553 wurde das Verkehrsgutach-

ten überarbeitet. Die Überarbeitung zeigte, dass die Verkehrsbelastung im Ausbauabschnitt 

durch Verkehrsverlagerungen deutlich erhöht wird (s. Kapitel 2.1.2 und 2.4.2). Hieraus resultiert 

eine Änderung der Planungsgrundlagen insbesondere für die immissionstechnischen Untersu-

chungen, die entsprechend fortgeschrieben wurden. Für die Luftschadstoffuntersuchung wurden 

dabei zusätzlich die im September 2019 veröffentlichten Parameter der HBEFA 4.1 berücksich-

tigt.  



A 565 Bonn 
6-streifiger Ausbau zwischen  
der AS BN-Endenich und dem AK BN-Nord 

Planfeststellung - Unterlage 1.1_D: Erläuterungsbericht ersetzt Unterlage 1.1 

220623_01_1_A565_GP_E-Bericht_04.docx  Seite 19 von 226 

2.1.5 Einbindung Träger öffentlicher Belange in den Planungsprozess 

Im Zuge der Voruntersuchung ist die Verwaltung der Stadt Bonn am 21.03.2016 über den ge-

planten Streckenausbau und die Erneuerung der Brückenbauwerke durch den Landesbetrieb 

Straßenbau Nordrhein-Westfalen (kurz: Straßen.NRW) ï Regionalniederlassung Ville-Eifel (kurz: 

RNL VE) informiert worden. Im Zuge der Projektbearbeitung finden seit diesem Zeitpunkt regel-

mäßige Abstimmungsgespräche zwischen den Fachbereichen der Stadt Bonn (z.B. Untere Was-

serbehörde, Tiefbauamt, Feuerwehr) und der RNL-VE statt.  

Neben den zuvor beschriebenen, fortlaufenden Abstimmungsprozessen mit der Stadt Bonn 

wurde die Maßnahme am 04.09.2018 (auf Einladung der Regionalniederlassung Ville-Eifel) den 

Trägern öffentlicher Belange vorgestellt. Seit diesem Zeitpunkt finden ergänzend Abstimmungen 

mit den Betreibern der im Planungsgebiet vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen statt. 

Flankierende Projekte im Bonner Stadtgebiet (Am Vogelsang, west.side, Campus Endenich, 

Masterplan innere Stadt) werden im Zuge der Planung berücksichtigt.  

2.1.6 Einbindung der Öffentlichkeit in den Planungsprozess 

Die Öffentlichkeit wurde auf einer Sitzung der politischen Gremien der Stadt Bonn am 04.05.2016 

über das Projekt und den aktuellen Planungsstand informiert. Der Projektfortschritt wird in regel-

mäßigen Abständen auf städtischer Ausschussebene, in Planungsausschüssen sowie Begleit-

gruppensitzungen mitgeteilt. Darüber hinaus wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits-

beteiligung Infomessen und Dialogforen veranstaltet.  

2.2 Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (kurz: UVPG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 12.12.2019 geändert worden ist, sind zur wirksamen Umweltvorsorge die Umweltauswirkun-

gen eines Vorhabens auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG so früh als möglich umfassend zu 

ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 

Obwohl die geplante Baumaßnahme gemäß Kriterienkatalog nach Anlage 1 UVPG nicht UVP-

pflichtig ist, erhebliche nachteilige Auswirkungen aber nicht auszuschließen sind, wurde das Vor-

haben einer Prüfung der Umweltverträglichkeit unterzogen. 

Gemäß den bislang geltenden Vorgaben des Landesbetriebs Straßen.NRW dient als Planungs-

instrument der Umweltverträglichkeitsprüfung ist bei Projekten ohne Linienbestimmung (so wie 

im vorliegenden Fall) die Umweltverträglichkeitsuntersuchung (kurz: UVU) in Kombination mit 

dem Landschaftspflegerischen Begleitplan. 
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2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan) 

Der Ausbau der A 565 zwischen der der AS BN-Hardtberg und dem AK BN-Nord ist im Bundes-

verkehrswegeplan als vordringlicher Bedarf mit Engpassbeseitigung unter der Projektnummer 

A565-G10-NW-T2-NW deklariert. Ein besonderer naturschutzrechtlicher Planungsauftrag be-

steht nicht. 
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2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens  

2.4.1 Ziele der Raumordnung/ Landesplanung und Bauleitplanung 

Der Ausbau des Streckenabschnittes der A 565 zur Abdeckung der Verkehrsnachfrage ist raum-

ordnerisch und landesplanerisch von hoher Bedeutung. Durch den 6-streifigen Ausbau der Ver-

kehrsanlage gemäß aktuellem Stand der Technik kann die Verkehrssicherheit erhöht und die 

Verkehrsqualität verbessert werden. 

Die Ziele der flankierenden Projekte im Bonner Stadtgebiet sind den jeweiligen Einzelplanungen 

zu entnehmen. Eine Aufzählung der flankierenden Projekte findet sich in Kapitel 2.1.5.  

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

2.4.2.1 Bestehende Verkehrsverhältnisse 

Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (kurz: DTV) auf der Brücke Tausendfüßler im Stre-

ckenabschnitt der A 565 beträgt im Analysefall für das Jahr 2018 ca. 92.600 Kfz/24h (s. Unter-

lage 22). Der aktuell 4-streifige Autobahnabschnitt zwischen der AS BN-Endenich und dem 

AK BN-Nord ist mit der vorliegenden Verkehrsstärke bereits heute schon überlastet. Dabei führen 

insbesondere starke Pendleranteile zu Stauerscheinungen zu den Verkehrsspitzen am Morgen 

und am Abend. Außerdem wirken sich die kurzen Abstände zwischen der AS BN-Endenich, der 

AS BN-Tannenbusch und dem AK BN-Nord durch die entstehenden vermehrten Fahrstreifen-

wechsel sowie Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge nachteilig auf den Verkehrsablauf 

aus.  

Als Ergebnis der Analyse der Verkehrssituation im Bestand kann festgestellt werden, dass die 

verkehrstechnische Kapazität des Planungsraums und der benachbarten Streckenabschnitte 

inkl. Knotenpunkte bereits heute an mehreren Stellen nicht ausreicht, um die Verkehrsbelastung 

leistungsfähig und mit einer akzeptablen Verkehrsqualität abzuwickeln. Demnach ist bereits aus 

heutiger Sicht ein Ausbau des Autobahnnetzes im Planungsraum erforderlich. 

2.4.2.2 Verkehrsprognose und verkehrstechnische Bemessung 

Für den 6-streifigen Ausbau der A 565 wurde eine projektbezogene Verkehrsuntersuchung für 

den Prognosehorizont 2030 erstellt [Verkehrsuntersuchung zum sechsstreifigen Ausbau der 

A 565 mit Ersatzneubau ĂTausendf¿Çlerñ, Brilon, Bonzio, Weiser ï BBW, Dezember 2019 (Unter-

lage 22)]. In dem definierten Prognose-Planfall 2030 wird ein möglicher 6-streifiger Ausbau der 

A 565 von der AS BN-Hardtberg bis zum AK BN-Nord sowie der Bau der südlichen Lagevariante 

der Rheinspange A 553 abgebildet. Die Verkehrsbelastung auf der Br¿cke ĂTausendf¿Çlerñ steigt 

in diesem Prognose-Planfall auf ca. 114.300 Kfz/24h bei einem Schwerverkehrsanteil von 7,2 % 

an. Die Zunahme resultiert maßgeblich aus Verkehrsverlagerungen aus dem innerstädtischen 

Netz in Bonn sowie einer geringfügigen Zunahme des Durchgangsverkehrs auf der A 565.  

Die Bestimmung der Verkehrsqualität im Ausbauabschnitt wurde mithilfe einer Mikrosimulation 

durchgeführt, da wegen der vorliegenden, geringen Knotenpunktabstände die Voraussetzungen 

für die Anwendung der Berechnungsverfahren gemäß HBS 2015 nicht gegeben sind. 
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Mithilfe der Mikrosimulation konnte für den Ausbauabschnitt zwischen der AS BN-Endenich und 

dem AK BN-Nord nachgewiesen werden, dass an allen Messquerschnitten mindestens eine aus-

reichende Qualität des Verkehrsablaufs (QSV D) erreicht werden kann. 

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Neben der Herstellung der Ersatzneubauten kann durch den Ausbau des Streckenabschnitts zwi-

schen der AS BN-Endenich und dem AK BN-Nord die Stauwahrscheinlichkeit reduziert werden. 

Gemäß den Unfalldaten der Jahre 2015 bis 2019 in Abbildung 2.1 wird deutlich, dass Unfälle im 

Längsverkehr, die vor allem aus einer Überlastung der Verkehrsanlage herrühren, die überwie-

gende Unfallursache im Planungsabschnitt darstellen. Die Unfälle im Längsverkehr in diesem 

Streckenabschnitt sind dadurch charakterisiert, dass sie durch Verkehrsteilnehmer ausgelöst 

wurden, die sich in gleicher Richtung bewegen. Diese Unfälle werden durch einen Ausbau des 

Streckenabschnittes künftig mit großer Wahrscheinlichkeit reduziert, wodurch insgesamt von ei-

ner Erhöhung der Verkehrssicherheit ausgegangen werden kann.  

 

Abbildung 2.1 Unfalldaten 01.01.2015 bis 31.12.2019 (Quelle: NW-SIB) 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die als Fahrunfall charakterisierten Un-

fälle (durch einen Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug infolge einer nicht vorgenommenen 

Geschwindigkeitsanpassung), im Planungsabschnitt und auch in den anschließenden Bestands-

abschnitten nicht signifikant erhöht sind.  
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Gleichzeitig kann durch eine richtlinienkonforme Gestaltung der Verkehrsanlagen, die durch Ein-

haltung der Entwurfsmerkmale der Entwurfsklasse gemäß RAA 2008 gegeben ist, ein Maximum 

an baulicher Sicherheit gewährleistet werden.  

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

Im Vergleich zur derzeitigen Situation werden sich Immissionsminderungen aus dem Autobahn-

ausbau und der daran gekoppelten teilweise tiefer geführten Gradiente sowie den durchzufüh-

renden Lärmschutzmaßnahmen ergeben.  

Das Ergebnis einer vergleichenden schalltechnischen Betrachtung von Prognose-Nullfall und 

Prognose-Planfall (mit Lärmschutz) zeigt hinsichtlich der künftigen Auswirkungen auf die umlie-

gende Bebauung (insbesondere Wohnbereiche), dass vor allem im nahen Umfeld der Autobahn 

über die gesamte Baustrecke von teilweise deutlichen Reduzierungen der Immissionspegel aus-

zugehen ist.  

Bezüglich der Luftqualität ist zu erwarten, dass der Eintrag von Luftschadstoffen in das bebaute 

Umfeld aufgrund des künftig verbesserten Verkehrsflusses und der Ausbreitungshindernis in Ge-

stalt der teilweise hohen Lärmschutzwände in geringerem Maße stattfinden wird. 

Vorgenannte Effekte sind auch im nachgeordneten Straßennetz denkbar, sofern die Attraktivität 

der erweiterten Autobahn zu einer Entlastung anderer Straßen beiträgt. 

Bislang wird das auf dem Br¿ckenbauwerk ĂTausendf¿Çlerñ sowie den Rampen der AS-Tannen-

busch anfallende Niederschlagswasser unbehandelt dem Rheindorfer Bach zugeführt (im südlich 

angrenzenden Entwässerungsabschnitt auch dem verrohrten Endenicher Bach).  

Mit Realisierung der Baumaßnahme wird die Entwässerung dem aktuellen Stand der Technik und 

den geltenden gesetzlichen Regelungen angepasst. Zwar dienen die beiden oben genannten 

Gewässer auch weiterhin als Vorfluter. Zwischengeschaltet werden allerdings entsprechende An-

lagen zur Behandlung und Rückhaltung der Straßenabwässer (Regenwasserbehandlungsanla-

gen mit Regenklärbecken und Retentionsbodenfilter), womit die bisherige stoffliche und hydrau-

lische Belastung der Bachläufe unterbunden bzw. vermindert wird.  

2.6 Zwingende Gründe überwiegenden öffentlichen Interesses 

Die Notwendigkeit der Ausbaumaßnahme wird durch die Aufnahme des Vorhabens in den Bun-

desverkehrswegeplan 2030 und die Einstufung des Projektes in die Dringlichkeitsstufe ĂVordring-

licher Bedarfñ bestªtigt.  

Es hat sich nachweislich gezeigt, dass die Verkehrsbelastungen auf der A 565 im Bonner Stadt-

gebiet erheblich zugenommen haben (s. Kapitel 2.4.2.1) und die Brückenzüge Tausendfüßler 

und Dransdorfer Weg sowie das Überführungsbauwerk Gerhard-Domagk-Straße nicht mehr dau-

erhaft tragfähig sind (s. Kapitel 2.1.1). Eine Entlastung bietet hierzu lediglich ein Komplettausbau 

des gesamten Verknüpfungsbereiches in Form eines sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn 565 

unter Einbeziehung der Neuerstellung des zentralen Br¿ckenbauwerkes ĂTausendf¿Çlerñ sowie 

weiterer Ingenieurbauwerke. 
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Die Vermeidung gravierender Beeinträchtigungen im Straßenverkehr auf dieser wichtigen Ver-

kehrsbeziehung im regionalen Verkehrsnetz kann nur durch einen schnellstmöglichen Ersatz der 

betroffenen Brückenzüge erreicht werden.   
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3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie 

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Der Vorhabenbereich im Zuge der A 565, welche in Süd-Nord-Richtung verläuft, befindet sich am 

Westrand der Bonner Kernstadt. Die zum Verständnis der Variantenuntersuchung erforderlichen, 

wichtigen Bezeichnungen innerhalb des Planungsraums sind in Abbildung 3.1 dargestellt.  

 

Abbildung 3.1 Wichtige Bezeichnungen im Planungsraum  

(Kartengrundlage: https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/) 

Das Gebiet ist städtisch geprägt und weist in zentralen Bereichen überwiegend Gewerbe- sowie 

Industrieflächen und nur einzelne Gebäude mit Wohnnutzung auf. Es wird neben dem Verlauf 

der A 565 von zahlreichen Verkehrswegen (Stadtstraßen, Bahntrassen) durchzogen. Der Anteil 

der vegetationsbestandenen Flächen ist von nachgeordneter Größe und wird von Grünflächen 

der Wohnsiedlungsbereiche, Ruderalflächen entlang der Bahnstrecken aber auch vom Autobahn-

begleitgrün bestimmt. Als einzige Gewässerstruktur durchzieht der Rheindorfer Bach den Unter-

suchungsraum. Der Endenicher Bach liegt westlich des Ausbauabschnitts außerhalb des Unter-

suchungsraums. Nordwestlich der AS BN-Endenich befindet sich der ĂCampus Endenichñ der 

Universität Bonn mit Institutsgebäuden, einer Parkanlage sowie Anbauversuchsflächen. 

 

3.1.1 Wertbestimmende sowie entscheidungsrelevante Merkmale aus Umweltsicht 

Mit der Zielsetzung, eine umweltkonforme Lösung für das geplante Vorhaben zu finden, ist es 

geboten, möglichst frühzeitig auf das Vorhandensein höherwertiger und gegebenenfalls sensibler 

Bereiche entlang der A 565 hinzuweisen und das mögliche Konfliktpotenzial herauszustellen. 

Berücksichtigung finden hierbei die in § 2 UVPG benannten Schutzgüter: 
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- Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

- kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

- die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Vorhabenbedingt sind vor allem die Randzonen der heutigen Autobahn 565 von besonderem 

Interesse, weil diese bauzeitlich wie auch dauerhaft durch die Erweiterung des Autobahnkörpers 

unmittelbar beansprucht werden. Die Wertigkeit des weiteren Umfeldes der Ausbaustrecke ist 

deswegen bedeutsam, da bau- und verkehrsbedingte Wirkungen auch über das eigentliche Bau-

feld hinausreichen werden. 

Entscheidungsrelevant hinsichtlich einer Ausbau- oder technischen Lösung kann das Vorliegen 

von hochwertigen Bereichen prinzipiell dann sein, wenn sich diese nur auf einer Seite der beste-

henden Autobahn befinden. Liegen hingegen z.B. auf beiden Seiten der Trasse gleichwertige 

Umweltausprägungen vor, ist es eher auszuschließen, dass durch einen Wechsel der Ausbau 

seite eine Minderung schwerwiegender Umweltkonflikte möglich wird. Unterschiedliche Zwangs-

punkte, fahrdynamische wie auch Aspekte der Verkehrssicherheit lassen eine Kombination un-

terschiedlicher Ausbauformen auf kurzer Strecke nicht zu. Diese Betrachtung ist letztendlich auch 

auf die Gradientenführung übertragbar. 

Die herauszustellenden Merkmale werden schutzgutbezogen in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengefasst. Die Auflistung bezieht sich auf drei Streckenabschnitte. 

Das mit der  nderung des UVPG eingef¿hrte Schutzgut ĂFlªcheñ kommt fallweise bei den ¿brigen 

Schutzgütern zum Tragen; es wird nicht eigenständig aufbereitet. 

Tabelle 3.1 Schutzgutbezogene wertbestimmende Merkmale 

Schutzgut Kriterium / Wert- und Funk-
tionselement besonderer 
Bedeutung 

Lage 

Abschnitt zwischen AS Bonn-Endenich und Bauwerk ĂTausendf¿Çlerñ 

Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit 

Wohn- und Wohnumfeldfunk-
tion 

¶ geschlossener Siedlungsbe-
reich mit alleiniger oder domi-
nierender Wohnnutzung, teil-
weise einschließlich sozialer 
Infrastruktureinrichtungen 

 
 

¶ Wohnbauflächen nördlich (Be-
reich ĂVerdistraÇeñ), ºstlich (Be-
reich ĂBrucknerstraÇeñ) und s¿d-
lich (Bereich ĂHumperdinck-Ă und 
ĂBrahmsstraÇeñ) der AS Bonn-
Endenich 

¶ UNI-Institute westlich der BAB 
beiderseits ĂGerhard-Domagk-
StraÇeñ 

Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt 

Besonderer Artenschutz 

¶ Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte planungsrelevanter Art 

 

Gehölzbestände und Brückenbau-
werke entlang bzw. im Zuge der 
Ausbaustrecke 
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Schutzgut Kriterium / Wert- und Funk-
tionselement besonderer 
Bedeutung 

Lage 

 Schutzwürdiger Bereich 

¶ Fläche des Biotopkatasters 

 

¶ BK-5208-016 Parkanlage "Auf 
dem Huegel" nordwestlich der AS 
Bonn-Endenich 

¶ BK-5208-506 ĂAutobahn, nord-
westliche Abschnitteñ nºrdlich der 
AS Bonn-Endenich 

 Biotopverbund 

¶ Fläche mit besonderer Bedeu-
tung für den Biotopverbund 

 

Teilfläche der Biotopverbundfläche 
VB-K-5208-008 ĂGr¿nflªchen der 
Bonner Innenstadtñ nordwestlich 
der AS Bonn-Endenich 

Boden Schutzwürdiger Boden gesamter Teilstreckenabschnitt und 
Umfeld 

Wasser Grundwasservorkommen Grundwasserleiter ca. > 13 m unter 
Gelände 

 Oberflächenwasser (Fließge-
wässer) 

¶ Überschwemmungsgebiet 

 
 

ca. zwischen AS Bonn-Endenich 
und ĂImmenburgstraÇeñ (Endeni-
cher Bach) 

Klima / Luft Klima-/ Immissionsschutz 

¶ Gehölzbestand mit Immissi-
onsschutzfunktion 

 

Autobahnbegleitgrün und angren-
zende gehölzbestandene Grünflä-
chen im Wohnumfeld östlich sowie 
im Bereich des UNI-Campus west-
lich der Autobahn 

 ¶ Bereich mit klimatischer / luft-
hygienischer Ausgleichsfunk-
tion 

Frischluftschneise nördlich der AS 
Bonn-Endenich 

Landschaft Landschafts-/ Stadtbild 

¶ gliedernde / prägende Struktu-
ren 

¶ Gehölzbestand mit Sicht-
schutzfunktion 

 

Autobahnbegleitgrün (Ostseite mit 
Lücken) und angrenzende gehölz-
bestandene Grünflächen beider-
seits der Autobahn 

Kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter 

Potenziell bodendenkmal-
schutzrelevante Objekte 

 

Reste der römischen Wasserleitung 
wie auch des Heerweges im Ver-
lauf der Immenburgstraße und der 
Straße An der Immenburg (Vermu-
tung) 

Abschnitt Bauwerk ĂTausendf¿Çlerñ 

Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit 

Erholungsnutzung / Freizeit-
infrastruktur 

¶ Fläche mit besonderer Infra-
struktur für die Erholung in 
Siedlungsnähe 

 

 
Kleingartenanlage zwischen den 
Bahnstrecken von Stadtbahn und 
DB westlich der BAB  
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Schutzgut Kriterium / Wert- und Funk-
tionselement besonderer 
Bedeutung 

Lage 

 ¶ Wegeinfrastruktur mit überörtli-
cher Bedeutung 

Radwegeführung nördlich der 
Stadtbahn-Gleisanlagen 

Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt 

Besonderer Artenschutz 

¶ Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte planungsrelevanter Art 

 

Gehölzbestände und Brückenbau-
werke entlang bzw. im Zuge der 
Ausbaustrecke 

 Schutzwürdiger Bereich 

¶ Fläche des Biotopkatasters 

 

¶ BK-5208-507 ĂStadtbahnñ beider-
seits der BAB 

¶ BK-5208-532 ĂEhemalige Bahn-
Trasse ueber die Bruehler 
Strasseñ ºstlich der BAB 

¶ BK-5208-522 ĂRheindorfer Bachñ 

 Biotopverbund 

¶ potenzielle Vernetzungsstruk-
tur 

 

Rheindorfer Bach 

Boden Schutzwürdiger Boden nahezu gesamter Teilstreckenab-
schnitt und Umfeld 

Wasser Grundwasservorkommen Grundwasserleiter ca. < 10 m unter 
Gelände 

 Oberflächenwasser (Fließge-
wässer) 

¶ Gewässer mit Entwicklungspo-
tenzial 

 

 
Rheindorfer Bach unterhalb und 
beiderseits des Brückenbauwerks 
ĂTausendf¿Çlerñ 

 ¶ Überschwemmungsgebiet  unterhalb und beiderseits des Brü-
ckenbauwerks ĂTausendf¿Çlerñ 
(Rheindorfer Bach) 

Klima / Luft Klima-/ Immissionsschutz 

¶ Gehölzbestand mit Immissi-
onsschutzfunktion 

 

Autobahnbegleitgrün und angren-
zende gehölzbestandene Grünflä-
chen im Wohnumfeld östlich der AS 
Bonn-Tannenbusch 

 ¶ Bereich mit klimatischer / luft-
hygienischer Ausgleichsfunk-
tion 

Frischluftschneise südlich der 
Gleisanlagen 

Landschaft Landschafts-/ Stadtbild 

¶ gliedernde / prägende Struktur 

¶ Gehölzbestand mit Sicht-
schutzfunktion 

 

Autobahnbegleitgrün östlich der AS 
Bonn-Tannenbusch und autobahn-
querende gehölzbestandene Grün-
flächen  
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Schutzgut Kriterium / Wert- und Funk-
tionselement besonderer 
Bedeutung 

Lage 

Abschnitt zwischen Bauwerk ĂTausendf¿Çlerñ und AK Bonn-Nord 

Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit 

Wohn- und Wohnumfeldfunk-
tion  

¶ geschlossener Siedlungsbe-
reich mit alleiniger oder domi-
nierender Wohnnutzung, teil-
weise einschließlich sozialer 
Infrastruktureinrichtungen 

 
 

¶ Wohnbauflªche s¿dlich ĂLie-
velingswegñ und nºrdlich im Be-
reich ĂMeisenwegñ westlich der 
BAB 

¶ Wohnbauflªche am ĂZeisigwegñ 
nºrdlich ĂLievelingswegñ ºstlich 
der BAB 

¶ gemischte Baufläche Bereich 
ĂMackestraÇeñ nordºstlich AK 
Bonn-Nord 

¶ Sportplatz nördlich des AK Bonn-
Nord 

Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt 

Besonderer Artenschutz 

¶ Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte planungsrelevanter Art 

 

Gehölzbestände entlang der Aus-
baustrecke 

 Schutzwürdiger Bereich 

¶ Fläche des Biotopkatasters 

 

BK-5208-506 ĂAutobahn, nordwest-
liche Abschnitteñ nºrdlich des ĂTau-
sendf¿Çlersñ 

Boden Schutzwürdiger Boden Teilbereiche des AK Bonn-Nord 

Wasser Grundwasservorkommen Grundwasserleiter ca. > 13 m unter 
Gelände 

Klima / Luft Immissionsschutz 

¶ Gehölzbestand mit Immissi-
onsschutzfunktion 

 

Autobahnbegleitgrün und angren-
zende gehölzbestandene Grünflä-
chen im Wohnumfeld beiderseits 
der Autobahn 

Landschaft Landschafts-/ Stadtbild 

¶ gliedernde / prägende Struktu-
ren 

¶ Gehölzbestand mit Sicht-
schutzfunktion 

 

Autobahnbegleitgrün und angren-
zende gehölzbestandene Grünflä-
chen beiderseits der Autobahn 

 

Die Auflistung der Wert- und Funktionselemente zeigt, dass diese in allen Streckenabschnitten 

zu beiden Seiten der Autobahn vorkommen. Im Abschnitt zwischen AS BN-Endenich und Bau-

werk ĂTausendf¿Çlerñ ¿berwiegen jene, welche westlich der BAB liegen. Das zusªtzliche Kon-

fliktpotenzial resultiert dort im Wesentlichen aus sensiblen Randnutzungen und der zugewiese-

nen naturschutzfachlichen Bedeutung von Flächen.  
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3.1.2 Merkmale der Nutzungen, des Baugrundes sowie der Verkehrs- und Versorgungs-
infrastruktur 

3.1.2.1 Allgemeines 

Der Ausbaubereich erstreckt sich in etwa vom Ende der Ausfahrt der AS BN-Endenich (FR Me-

ckenheim) bis zum Südrand des AK BN-Nord. Im AK BN-Nord und dem Potsdamer Platz sind 

bauzeitliche Eingriffe erforderlich, um die temporäre Sperrung verschiedener Fahrbeziehungen 

der AS BN-Tannenbusch zu kompensieren.  

Parallel zur Ausfahrtsrampe der AS BN-Endenich verläuft in einem Abstand von 40 m auf einer 

Länge von rd. 300 m eine Anbauverbotszone gem. § 9 FStrG. Diese Fläche wird von der Hoch-

schule ĂCampus Endenichñ der Universitªt Bonn, Institut f¿r Nutzpflanzenwissenschaften und 

Ressourcenschutz, derzeit als Anbauversuchsfläche genutzt. 

Nordöstlich des Lievelingswegs befindet sich die Leitstelle der Bonner Berufsfeuerwehr und die 

Feuer- und Rettungswache 1. Die Feuerwehr nutzt in hohem Maße insbesondere die Einfahrt der 

AS BN-Tannenbusch.  

3.1.2.2 Angrenzende Wohnnutzung  

Der Planungsraum ist städtisch geprägt, weist aber in zentralen Bereichen überwiegend Ge-

werbe- sowie Industrienutzungen und fast nur in den Randbereichen im Süden und Norden 

Wohnnutzungen auf. 

Auf der Ostseite der Einfahrtsrampe der AS BN-Endenich liegt Wohnbebauung an der Verdi- und 

der Immenburgstraße in geringem Abstand zur Bestandstrasse der A 565 vor (s. Abbildung 3.2). 

 

Abbildung 3.2 Wohnbebauung Verdistraße - Einfahrt AS BN-Endenich 
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Im Norden liegt Wohnbebauung im Bereich des Bestandswiderlagers der Brücke Tausendfüßler 

auf beiden Seiten der A 565 bis zum AK BN-Nord vor (s. Abbildung 3.3). Im Bereich des Meisen-

wegs befinden sich Einfamilienwohnhäuser in sehr geringem Abstand zur Bestandstrasse der 

A 565 (s. Abbildung 3.4). An der Straße Lievelingsweg und Zeisigweg sind Mehrfamilienhäuser 

vorhanden.  

 

Abbildung 3.3 Wohnbebauung Meisenweg, Lievelingsweg, Zeisigweg - nördliches Widerla-

ger Bestandsbrücke Tausendfüßler  

 

Abbildung 3.4 Wohnbebauung Meisenweg 
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3.1.2.3 Gleisanlagen 

Im Untersuchungsgebiet verlaufen Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG (DB AG) und der Stadt-

werke Bonn (SWB).  

Bei der DB handelt es sich um die Gleise Nr. 201 bis 203, 205 und 206. Die Gleise Nr. 201 bis 

203 gehören zur DB-Strecke 2630 KölnïBonnïBingen. Die Gleise Nr. 205 und 206 gehören zu 

Strecke 2645 Bonn ï Euskirchen (Voreifelbahn). Die fünf Gleise kreuzen die A 565 südlich des 

Lambarenewegs und verlaufen in Ost-West-Richtung. Unmittelbar östlich der A 565, mit Zugang 

von der Straße Am Dickobskreuz, befindet sich das Hauptstellwerk Bonn Bf (s. Abbildung 3.5). 

 

Abbildung 3.5 Gleisanlagen der DB und Stellwerk Bonn Bf 

Die Stadtbahngleise der SWB Nr. 1 bis 4 durchqueren den Untersuchungsraum südlich der Brüh-

ler Straße und verlaufen ebenfalls in Ost-West-Richtung. Unmittelbar östlich der A 565 an den 

Stadtbahngleisen Nr. 3 und 4 befindet sich der Bahnhaltepunkt ĂPropsthof Nordñ f¿r die Linien 16 

und 63 (s. Abbildung 3.6). Westlich der A 565 an den Stadtbahngleisen Nr. 1 und 2 unterhält die 

Stadtbahn den Haltepunkt ĂBr¿hler StraÇeñ f¿r die Linien 18 und 68.  

Der Betriebsbahnhof der SWB, der aus dem gesamten Einsatzgebiet der Stadtbahn angefahren 

wird, befindet sich ebenfalls westlich der A 565 und ist gleisgebunden lediglich über die beiden 

Gleise Nr. 1 und 2 zu erreichen.  
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Abbildung 3.6 Bahnhaltepunkt ĂPropsthof Nordñ der Stadtbahn ºstlich der A 565 

3.1.2.4 Immenburgstraße / An der Immenburg 

Die Immenburgstraße befindet sich östlich der A 565 und endet in einem Wendehammer an der 

bestehenden Autobahntrasse. Sie dient u.a. als Zuwegung zu dem REWE-Supermarkt (s. Abbil-

dung 3.7). Es handelt sich um eine zweistreifige Stadtstraße, teilweise mit Gehweg.  

Die Straße an der Immenburg befindet sich westlich der A 565, dient als Zuwegung zu den Uni-

gebªuden des ĂCampus-Endenichñ sowie dazugehºrigen Parkflªchen und endet ebenfalls als 

Sackgasse vor der bestehenden Autobahntrasse. Es handelt sich um eine einstreifige Straße, 

teilweise mit Gehweg.  

 

Abbildung 3.7 Immenburgstraße (östlich der A 565) ï Zuwegung zum REWE-Supermarkt 
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3.1.2.5 Gerhard-Domagk-Straße 

Die Gerhard-Domagk-Straße unterquert die A 565 in einem Winkel von ca. 50 gon. Sie dient als 

Verbindungsstraße zwischen der Immenburgstraße und der Straße Am Propsthof. Es handelt 

sich dabei um eine 2-streifige Stadtstraße mit beidseitigem Gehweg. Die vorhandene Durch-

fahrtshöhe beträgt 4,0 m (s. Abbildung 3.8). 

 

Abbildung 3.8 Gerhard-Domagk-Straße unterführt die A 565 

3.1.2.6 Am Dickobskreuz 

Die Straße Am Dickobskreuz verläuft im Untersuchungsgebiet parallel zur A 565. Auf Höhe der 

Siemensstraße unterquert sie die A 565 nahezu rechtwinklig und endet direkt westlich der A 565 

am Kreisverkehr Am Propsthof. Bei der Straße Am Dickobskreuz handelt es sich um eine 2-strei-

fige Stadtstraße mit beidseitigem Gehweg (s. Abbildung 3.9).  
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Abbildung 3.9 Straße Am Dickobskreuz ï parallel zur A 565 

3.1.2.7 Am Propsthof 

Die Straße Am Propsthof verläuft etwa in Nord-Süd-Richtung und unterquert die A 565 in einem 

Winkel von ca. 30 gon. Ab der Ennemoser Straße fällt die Straße Am Propsthof nach Süd-Wes-

ten ab, unterquert die Stadtbahngleise und anschließend die DB-Gleise bzw. die A 565 (s. Abbil-

dung 3.10).  

 

Abbildung 3.10 Straße Am Propsthof ï Mauerwerksbogen Unterführung Gleisbereich 

Unmittelbar westlich der A 565 schließen die Straßen Am Dickobskreuz und Siemensstraße in 

einem kleinen Kreisverkehr an die Straße Am Propsthof an. Die Straße verläuft dann weiter in 

südwestlicher Richtung. Bei der Straße Am Propsthof handelt es sich um eine 2-streifige Stadt-

straße mit beidseitig ausgebildetem Gehweg. Die vorhandene Durchfahrtshöhe unter den Bahn-

gleisen beträgt 4,0 m. 
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3.1.2.8 Lambareneweg 

Der Lambareneweg geht vor der in Abbildung 3.10 dargestellten Gleisunterführung von der 

Straße Am Propsthof ab und unterquert im Bestand die A 565. Der Lambareneweg dient als Zu-

wegung zum Kleingartenverein ĂGartenfreunde Tannenbusch e.V.ñ, zum Albert-Schweitzer-Tier-

heim und zum Betriebsgelände des Autohaus Becker. Der Lambareneweg ist eine Sackgasse. 

Die Straße ist nicht ausgebaut (s. Abbildung 3.11). 

 

Abbildung 3.11 Lambareneweg 

3.1.2.9 Brühler Straße (L 183) 

Die Brühler Straße ist eine Landesstraße (L 183). Sie unterquert die A 565 in Ost-West-Richtung. 

Der Querschnitt ist 2-streifig mit beidseitigem Gehweg inkl. Park- und Baumstreifen auf der Süd-

seite ausgebaut (s. Abbildung 3.12).  
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Abbildung 3.12 Brühler Straße ï Unterführung der A 565 

3.1.2.10 Lievelingsweg 

Der Lievelingsweg unterquert die A 565 in Ost-West-Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der 

A 565 schließen die Ein- und Ausfahrtsrampen der AS BN-Tannenbusch der A 565 an den Lie-

velingsweg an (s. Abbildung 3.13). Der Knotenpunkt ist signalgeregelt. Bei der AS BN-Tannen-

busch handelt es sich um einen halben Anschluss, da nur die Ausfahrt von Süden kommend und 

die Einfahrt in Richtung Süden möglich ist. Sie ergänzt damit die am AK BN-Nord aufgrund des 

nicht vollständig ausgebildeten Autobahnkreuzes fehlenden beiden Fahrbeziehungen. 

 

Abbildung 3.13 Lievelingsweg ï AS BN-Tannenbusch 
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Der Lievelingsweg ist 2-streifig mit beidseitigem Gehweg ausgebaut. Im Bereich der AS BN-Tan-

nenbusch sind gesonderte Abbiegespuren für die Einfahrt auf die A 565 in Richtung Süden vor-

handen. Das Parken an der Südseite der Fahrbahn ist zum Teil zugelassen, ebenfalls befindet 

sich hier ein baulich angelegter Radweg. Die zulässige Durchfahrtshöhe unter der A 565 beträgt 

im Bestand 4,0 m. 

3.1.2.11 Fußgänger- und Radverkehr 

Im Planungsgebiet wird der Radverkehr überwiegend auf der Straße geführt. Lediglich im Lie-

velingsweg befindet sich ein gesonderter Radweg in Fahrtrichtung Zentrum. Zusätzlich gibt es 

einen Radweg von der Brühler Straße bis zur Einmündung Am Propsthof / Ennemoser Straße, 

der parallel zur Stadtbahn verläuft. Zur Überführung des Rheindorfer Bachs befindet sich in die-

sem Bereich eine Geh- und Radwegbrücke (s. Abbildung 3.14). 

 

Abbildung 3.14 Geh- und Radwegbrücke Rheindorfer Bach  

3.1.2.12 Nutzungen unterhalb der Brücke Tausendfüßler 

Unterhalb des Brückenzugs zwischen der Straße Am Dickobskreuz und dem Lievelingsweg be-

finden sich Flächen, die unterschiedlich genutzt werden. 

Am Lambareneweg werden die Flächen zum Abstellen von Fahrzeugen (zum Teil gewerblich 

durch einen Abschleppdienst) genutzt. An der Brühler Straße befinden sich unter der Brücke 

Tausendfüßler vermietete Parkplätze der Bürokomplexe Brühler Straße 7 und Brühler Straße 9 

(s. Abbildung 3.15). Die Flächen zwischen der Brühler Straße und dem Lievelingsweg werden als 

Park- und Lagerfläche durch angrenzende Gewerbebetriebe genutzt. 
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Abbildung 3.15 Parkplatz unter dem Tausendfüßler 

3.1.2.13 Rheindorfer Bach 

Der Rheindorfer Bach fließt von Westen nach Osten und kreuzt die A 565 südlich der Brühler 

Straße. Nach einer weiteren Fließstrecke von ca. 3,7 km (ab dem Kreuzungsbereich mit der 

A 565) mündet er in den Rhein. Im Planungsgebiet unterquert er dabei die Stadtbahngleise sowie 

die Geh- und Radwegbrücke (s. Kapitel 3.1.2.11) (s. Abbildung 3.16).  

 

Abbildung 3.16 Rheindorfer Bach ï Unterquerung Geh- und Radwegbrücke 
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3.1.2.14 Boden und Grundwasser 

Zur Beurteilung der Boden- und Grundwasserverhältnisse wurde von der ICG Düsseldorf 

GmbH & Co. KG ein geotechnischer Bericht nach EC 7 für den Ausbaubereich zwischen der 

AS BN-Endenich und dem AK BN-Nord auf Grundlage der ausgeführten Baugrunderkundung er-

stellt. Zusätzlich wurde ein Vorbericht für die Vorplanung im AK Bonn-Nord aufgestellt, der bislang 

auf der Auswertung von Altaufschlüssen beruht. Die ergänzenden Baugrunderkundungen im Be-

reich des AK BN-Nord werden Anfang 2020 ausgeführt. Da sich die Untergrundverhältnisse in 

diesem Bereich nicht signifikant unterscheiden, sind die Ergebnisse der beiden Berichte im Fol-

genden kurz zusammengefasst.  

Das Planungsgebiet der späteren Baumaßnahme liegt innerhalb der Erdbebenzone 1 nach 

DIN 4149. Der Baugrundaufbau in dem Planungsgebiet ist maßgeblich durch die folgenden fünf 

Schichten unterschiedlicher Mächtigkeiten bestimmt: 

1. Anschüttungen  

2. Hochflutablagerungen (Quartär)  

3. Niederterrasse (Quartär) 

4. Köln-Schichten (Tertiär) 

5. Siegen-Schichten (Unterdevon) 

Aufgrund der großflächigen gewerblichen und industriellen sowie teilweise militärischen Vornut-

zung im betrachteten Planungsgebiet können insbesondere in den Auffüllungen im Bereich der 

früheren Kiesgruben, die anschließend auch als Deponien genutzt wurden, belastete Materialien 

angetroffen werden (s. Abbildung 3.17). Diese Altlasten stellen eine Risikoposition für die spätere 

Bewertung der Varianten dar.  

 

Abbildung 3.17 Ausschnitt Übersichtsplan Altlasten 
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Da im gesamten Planungsgebiet im zweiten Weltkrieg eine teilweise erhebliche militärische 

Vornutzung vorlag, ist im Vorfeld jeglicher baulicher Maßnahmen eine Kampfmittelerkundung 

durchzuführen. Sollte sich der Verdacht auf militärische Altlasten bestätigen, sind die notwendi-

gen Schutzmaßnahmen in Absprache mit dem Kampfmittelräumdienst zu treffen.  

Die hydrogeologischen Verhältnisse im Planungsgebiet werden durch die Nähe zum ca. 2,0 km 

entfernten Rhein geprägt. Bei mittleren und niedrigen Rheinwasserständen ergibt sich ein Grund-

wasserfluss in Richtung Norden / Nordosten. Bei Hochwasser hingegen kehrt sich die Fließrich-

tung um und das Grundwasser fließt vom Rhein weg Richtung Südwesten / Westen.  

Auf Basis des höchsten am Bonner Pegel aufgezeichneten Rheinwasserstands von 52,8 mNHN 

wird ein bauzeitlicher Bemessungsgrundwasserstand von 50,0 mNHN angesetzt. Dieser kann für 

die Bemessung temporärer Ingenieurbauwerke im gesamten Bauabschnitt sowie für die Dimen-

sionierung von Versickerungsanlagen im Bereich des AK BN-Nord verwendet werden. Für den 

Bemessungsgrundwasserstand im Endzustand werden 51,0 mNHN empfohlen. Dieser Bemes-

sungsgrundwasserstand ist für die Bemessung von Ingenieurbauwerken im Endzustand zu-

grunde zu legen.  

3.1.2.15 Versorgungsleitungen 

Im Ausbauabschnitt sind Leitungen folgender Versorgungsträger vorhanden: 

- Stadtwerke Bonn (Gas, Wasser, Fernwärme, Strom) 

- Verkehrsbetriebe Stadtwerke Bonn (Strom, Telekommunikation) 

- Stadt Bonn (Kanal, Lichtsignalsteuerung) 

- Straßen.NRW (Streckenentwässerung, AUSA) 

- DB AG (Kabeltrassen) 

- Interroute (Telekommunikation) 

- NetCologne bzw. gtt (seit 2018) (Telekommunikation) 

- Studentenwerk (LWL-Kabel) 

- Telekom (Telekommunikation) 

- Unitymedia (Telekommunikation) 

- Vodafone (Telekommunikation) 

- Westnetz (Strom, Gas) 

Die Leitungstrassen verlaufen überwiegend im Bereich des Stadtstraßennetzes der Stadt Bonn. 

Im Querungsbereich des Streckenabschnittes sind folgende großformatige Kanäle in den Stadt-

straßen vorhanden: 

- Ei 600/900 (Mischwasser) bei Bau-km 10+600 (Gerhard-Domagk-Straße) 

- DN 900 (Mischwasser) bei Bau-km 11+050 (Am Dickobskreuz) 

- Ei 813/1220 (Mischwasser) bei Bau-km 11+080 (Am Propsthof) 

- DN 1400 (Mischwasser) bei Bau-km 11+080 (Bereich DB-Gleise) 
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- DN 300 (Mischwasser) bei Bau-km 11+185 (Lambareneweg) 

- Ei 1000/1750 (Mischwasser) bei Bau-km 11+440 (Brühler Straße) 

- Ei 1600/2400 (Mischwasser) bei Bau-km 11+625 (Lievelingsweg) 

- DN 500 (Mischwasser) bei Bau-km 10+385 (Immenburgstraße) 

- DN 800 (Mischwasser bei Bau-km 11+050 (Am Dickobskreuz) 

- DN 1400 (AK BN-Nord)  

Zusätzlich überquert das Bauwerk Tausendfüßler im Bereich der AS BN-Tannenbusch zwischen 

den südlichen Stadtbahngleisen und dem Lievelingsweg eine diagonal verlaufende Gasleitung 

DN 200 der Stadtwerke Bonn. Diese wird in Abstimmung mit den Stadtwerken Bonn außer Be-

trieb genommen. 

Im Bereich der Autobahntrasse verlaufen außerdem Regenwasserkanäle, Beleuchtungskabel, 

Leitungen für das Notrufsystem, sowie die Strom- und Datenversorgung der Kameraüberwa-

chung am Meisenweg, die der Zuständigkeit des Bundes obliegen. 
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3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten 

Im Rahmen der Planung zum 6-streifigen Ausbau des Streckenabschnitts zwischen der AS BN-

Endenich und dem AK BN-Nord wurden unterschiedliche Varianten entwickelt und eingehend 

untersucht.  

Mit den untersuchten Varianten wurde der Komplexität der Gesamtmaßnahme insbesondere im 

Kontext der sensiblen innerstädtischen Lage Rechnung getragen.  

Allen Varianten liegen die folgenden Bewertungsmaßstäbe zugrunde, die in Kapitel 3.3.1 noch-

mals im Detail erläutert werden.  

Der Planung lagen die folgenden Kriterien zugrunde, die als unabdingbar eingestuft wurden und 

dadurch bei einem Kriterienverstoß absolute Ausschlusskriterien darstellen: 

- Bauzeitliche Verkehrsführung: 

Der Verkehr ist während der Bauzeit grundsätzlich über zwei Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung 

uneingeschränkt aufrecht zu erhalten. Hierdurch soll die bereits eingeschränkte Verkehrssituation 

nicht noch weiter verschlechtert werden.  

- Realisierungszeitpunkt des Bauvorhabens: 

Aufgrund der baulichen Beeinträchtigungen und der daraus resultierenden begrenzten Restle-

bensdauer der drei im Streckenabschnitt befindlichen Bauwerke ist ein schnellstmöglicher Er-

satzneubau erforderlich.  

- Eingriffe in angrenzende Wohn- und Gewerbenutzung / -bebauung 

Durch den leistungsfähigen 6-streifigen Ausbau ergibt sich eine Querschnittsverbreiterung, die 

variantenabhängig zu Flächeneingriffen unterschiedlichen Ausmaßes in die angrenzenden 

Wohn- und Gewerbenutzungen führt. Der Eingriff in vorhandene Gewerbebebauungen ist auf das 

erforderliche Maß zu minimieren. Der Eingriff in vorhandene Wohnbebauungen ist weitgehend zu 

vermeiden. 

Alle weiteren Kriterien sind relative Bewertungskriterien, die die Unterschiede zwischen den ver-

schiedenen Varianten charakterisieren und auch lokale Besonderheiten des Planungsraums ab-

bilden: 

- Trassierung und Verkehrssicherheit: 

Die Leistungsfähigkeit und die Verkehrssicherheit des Streckenabschnitts für die Verkehrsbelas-

tung des Prognosehorizonts sollen unter Einhaltung der Entwurfsanforderungen nach Regelwerk 

für eine Entwurfsgeschwindigkeit von 100 km/h erreicht werden. Ebenso muss die Anbindung 

aller heutigen Fahrbeziehungen im Endzustand wiederhergestellt werden, um keine Netzverla-

gerungen zu generieren.  

- Bauzeitliche Eingriffe in Fahrtbeziehungen der AS BN-Tannenbusch 

- Eingriffe in das untergeordnete Verkehrsnetz (DB- und Stadtbahnstrecke /Stadtstraßen) 

sowie die Ver- und Entsorgungsleitungen 

- Bautechnische Kriterien zur Baudurchführung und zu belastenden Baustellentransporten 

für das Verkehrsnetz 
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- Risikoeinschätzung (z.B. in Bezug auf das Planfeststellungsverfahren oder die Baudurch-

führung) 

- Immissionsschutz: 

Aufgrund der innerstädtischen Lage ist das Thema Immissionsschutz von enormer Bedeutung für 

das Bauvorhaben. Daher wird eine variantenabhängige Bewertung der durch den Ausbau des 

Streckenabschnitts entstehenden Lärmsituation erforderlich.  

- Umweltfachliche Kriterien zur Beeinträchtigung von Natur und Mensch 

- Gesamtbauzeit 

- Wirtschaftlichkeit 

3.2.1 Variantenübersicht ï 1. Untersuchungsstufe 

Für die Ersatzneubauten der Brücken Tausendfüßler, Dransdorfer Weg und Gerhard-Domagk-

Straße mit 6-streifigen Ausbau der A 565 wurden in einer ersten Untersuchungsstufe zwei alter-

native Lösungsansätze in Hoch- und Tieflage (H-Varianten, T-Varianten) zugrunde gelegt. Die 

Hochlage-Varianten berücksichtigen in dieser Untersuchungsstufe einen langen Brückenzug, der 

die beiden Bestandsbrücken Tausendfüßler und Dransdorfer Weg ersetzen soll. Die Tieflagen-

Varianten sind in dieser Untersuchungsstufe zunächst als Troglösungen und nicht als 

Tunnellösungen ausgebildet. Eine Grundsatzbetrachtung zu Tunnellösungen wurde im weiteren 

Verlauf der Variantenuntersuchung ergänzt (s. Kapitel 3.2.3). 

Für diese beiden Realisierungsalternativen in Hoch- und Tieflage sind aufgrund der innerstädti-

schen Lage jeweils 3 Lagevarianten möglich: 

- die Mittellage mit möglichst geringem Abstand zwischen der vorhandenen und der neuen 

Mittelachse der A 565; 

- die Ostlage, die den östlichen neuen Teilüberbau bzw. die Troghälfte östlich neben dem 

bestehenden Brückenzug und den westlichen neuen Teilüberbau bzw. die westliche  

Troghälfte auf der Trasse des Bestandes vorsieht; 

- die Westlage, analog der Ostlage, jedoch auf der anderen Bestandsseite. 

Aus diesen Grundsatzmöglichkeiten ergaben sich zunächst die nachfolgenden sechs untersuch-

ten Hauptvarianten (s. Tabelle 3.2 und Abbildung 3.18). Die farbliche Kennzeichnung der 

unterschiedlichen Trassenlagen (rot, gründ, blau) dient dem Verständnis und wird in den 

folgenden Abbildungen dieses Unterkapitels weiterverwendet.  

Tabelle 3.2 Variantenübersicht (Hoch- und Tieflage) 

Trassenlage Hochlage Tieflage 

mittig zum Bestand H1 T1 

östlich zum Bestand H2 T2 

westlich zum Bestand H3 T3 
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Abbildung 3.18 Variantenübersicht der Hauptvarianten in Hoch- und Tieflage 

In Abbildung 3.19 ist die seitliche Ausdehnung der untersuchten Varianten im Vergleich zur Breite 

des Bestands im Bereich des Lambarenewegs dargestellt. Die Variante H1 wird im Bereich des 

Tausendfüßlers nahezu achsgleich zum Bestand hergestellt, so dass die seitliche Ausdehnung 

über die Bestandsbreite nach Osten und Westen annähernd identisch ist. Für die Varianten H2 

und H3 hingegen ergibt sich ein zusätzlicher Flächenbedarf auf der Ost- bzw. Westseite, auf der 

gegenüberliegenden Seite ist dann jeweils eine Freigabe von bislang genutzten Flächen möglich.  

Für die Tieflage ergeben sich herstellungsbedingt durch vorzuhaltende Arbeitsabstände zum Brü-

ckenbestand und durch den erforderlichen Baugrubenmittelverbau gegenüber der Hochlage ver-

größerte Abrückmaße der neuen Autobahnachse. Eine weitere Breitendifferenz ergibt sich an 

den Trassenaußenwänden. Infolge der bei der Tieflage erforderlichen Außenwandabmessungen 

und des Außenverbaus ergeben sich gegenüber der Hochlage (Brückenkappen) größere Rand-

maße, die zu einem vermehrten Grundflächenbedarf führen.  
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Abbildung 3.19 Variantenübersicht West- / Ost-Versatz am Lambareneweg 

In den folgenden Unterkapiteln sind alle 6 Hauptvarianten der 1. Untersuchungsstufe beschrie-

ben. Die im Rahmen der 1. Abschichtung frühzeitig ausgeschiedenen Varianten (s. Kapitel 3.2.2) 

werden im Folgenden näher erläutert. Die verbliebenen Varianten werden nur kurz angerissen 

und erst im Rahmen der weiteren Untersuchungsstufen (ab Kapitel 3.2.5) im Detail beschrieben.  

3.2.1.1 H1 - Hochlage mittig zum Bestand 

Die geplante Trasse der Variante H1 nimmt in der AS BN-Endenich die Bestandssituation zwi-

schen den Parallelrampen auf und führt achsnah zum Bestand in Richtung Norden bis zum 

AK BN-Nord (s. Abbildung 3.20 und Abbildung 3.21). Aufgrund einer gegenüber dem Bestand 

angepassten, richtlinienkonformen Trassierung gem. EKA 2 ist eine Achsdifferenz zwischen dem 

Bestand und der Planung vorhanden. 

Eine detaillierte Beschreibung der Variante H1 ist in Kapitel 3.2.5 zu finden.  
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Abbildung 3.20 H1 - Prinzipschnitt bei Bau-km 11+078 

 

Abbildung 3.21 H1 ï Lagedarstellung (mittig zum Bestand) inkl. Gebäudeabriss 

 

3.2.1.2 H2 - Hochlage östlich zum Bestand 

Wie die Variante H1 entwickelt sich die Trasse aus der von Süden anschließenden Situation in 

der AS BN-Endenich. Etwa ab der Gerhard-Domagk-Straße verlässt die Trasse die Mittellage 

und schwenkt nach Osten in die Seitenlage aus (s. Abbildung 3.22 und Abbildung 3.23).  

Die Trasse orientiert sich im Weiteren am östlichen Brückenrand der Brücken Dransdorfer Weg 

und Tausendfüßler, so dass die neue östliche Brückenhälfte neben dem Bestand errichtet werden 

kann. Nördlich des Lievelingswegs führt die Trasse bis zum Anschluss am AK BN-Nord wieder in 

die Mittellage. Aufgrund der angepassten Trassierung ist das geplante Brückenbauwerk Tau-

sendfüßler ca. 10 m länger als bei der Variante H1. 

Eine detaillierte Beschreibung der Variante H2 ist in Kap. 3.2.7 zu finden.  
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Abbildung 3.22 H2 - Prinzipschnitt bei Bau-km 11+078 

 

Abbildung 3.23 H2 ï Lagedarstellung (östlich zum Bestand) 

 

3.2.1.3 H3 - Hochlage westlich zum Bestand 

Analog zu den Varianten H1 und H2 entwickelt sich die Trasse aus der von Süden anschließen-

den Situation in der AS BN-Endenich. Etwa ab der Gerhard-Domagk-Straße verlässt die Trasse 

die Mittellage und schwenkt nach Westen in die Seitenlage aus (s. Abbildung 3.24).  

Die Trasse orientiert sich im Weiteren am westlichen Brückenrand der Brücken Dransdorfer Weg 

und Tausendfüßler, so dass die neue westliche Brückenhälfte neben dem Bestand errichtet wer-

den kann. Nördlich des Lievelingswegs führt die Trasse bis zum Anschluss am AK BN-Nord wie-

der in die Mittellage. 

Die neue Brücke Tausendfüßler ist bei dieser Variante zwischen den Widerlagern ca. 670 m 

(Westüberbau) bzw. ca. 655 m (Ostüberbau) lang. 
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Abbildung 3.24 H3 - Prinzipschnitt bei Bau-km 11+078 

Zwangspunkte 

Als Lagezwangspunkte werden bei der Variante H3 folgende Bereiche definiert: 

- Anschlusssituation AS BN-Endenich 

- Parkplätze Bürogebäude Am Propsthof 49 

- Gewerbliche Bebauung auf der Westseite im Bereich: Siemensstraße/Am Propsthof/DB-

Trasse, Lambareneweg (Tierheim), Brühler Straße, Lievelingsweg 

- Wohnbebauung Meisenweg 

Beeinflussung anderer Planungen 

Die Ausbauplanungen (B-Plan-Areal) für den Campus Endenich des BLB Köln, der sich zwischen 

dem Hermann-Wanderleb-Ring und der Gerhard-Domagk-Straße westlich der A 565 befindet, 

werden, wie bei den Varianten H1 und H2, nicht unmittelbar berührt.  

Die B-Plangebiete 7522-21, Am Vogelsang und 6322-1, Ăwest.sideñ werden nicht tangiert. Die an 

das B-Plangebiet angrenzende Bestandssituation Siemensstraße / Am Propsthof / DB-Trasse 

wird analog der Variante H1, jedoch in größerem Ausmaß, beeinflusst. Die Umbaupläne auf dem 

Gewerbegrundstück Am Dickobskreuz 6 werden nicht berührt. Weitere Ausbauplanungen liegen 

nicht vor und werden nicht unmittelbar beeinflusst. 

Folgemaßnahmen 

Bauablaufbedingt ist bei der Variante H3 die Einfahrtrampe der AS BN-Tannenbusch vorzeitig zu 

sperren und abzubrechen. Der Quellverkehr muss in dieser Zeit über das Stadtstraßennetz um-

geleitet werden.  

Im Bereich der Einmündung Meisenweg / Lievelingsweg muss die westliche Widerlagerhälfte 

nach Norden versetzt werden, um den Meisenweg unter der A 565 hindurchführen zu können 

und somit den Anschluss an den Lievelingsweg aufrecht zu erhalten. Das Wohnhaus am Meisen-

weg 1 liegt dann teilweise unterhalb des neuen Brückenzugs (s. Abbildung 3.25). 
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Abbildung 3.25 H3 - Gebäudeeinfluss westlich der geplanten Trasse 

Eigentumsverhältnisse 

Bei der westlichen Seitenlage entstehen im Gegensatz zur Variante H2 Situationsverschlechte-

rungen auf der Westseite. Die Gewerbegrundstücke Am Dickobskreuz werden nicht berührt, da-

für aber die Parkplatzfläche des Bürogebäudes Am Propsthof Nr. 49 beschnitten. Ebenso sind 

an der Ecke Siemensstraße/ Am Propsthof/ DB-Trasse Gebäudeabbrüche auf der Westseite er-

forderlich. Das Gebäude des Abschleppdienstes wird nicht tangiert, dafür wird jedoch das Tier-

heim am Lambareneweg verstärkt überbaut.  

An der AS BN-Tannenbusch rückt die Einfahrtrampe sehr nah an das Bürogebäude Brühler 

Straße Nr. 9 heran. Die Frage der Anleiterbarkeit durch die Feuerwehr im Brandfall bzw. die Mög-

lichkeit eines zweiten Rettungswegs innerhalb des Gebäudes wird als kritisch gesehen. Das ge-

genüber liegende Bürogebäude Brühler Straße Nr. 26 kollidiert mit der geplanten Rampe und 

muss ganz oder teilweise abgebrochen werden.  

3.2.1.4 T1 - Tieflage mittig zum Bestand 

Die Trassenlage entspricht bis auf die erforderliche Mittelverbau-Abrückung der Variante H1 

(s. Abbildung 3.26).  

Die querenden Verkehrswege (s. Variante H1 ï Kapitel 3.2.5.3) müssen bei der Variante T1 mit 

neuen Kreuzungsbauwerken versehen werden. Für die DB-Trasse, die Stadtbahntrasse und die 

Straßenquerungen (Gerhard-Domagk-Straße, Am Dickobskreuz, Lambareneweg, Brühler 

Straße, Lievelingsweg) sind Brückenbauwerke über die tieferliegende A 565 erforderlich. 

 

Abbildung 3.26 T1 - Prinzipschnitt bei Bau-km 11+078 
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Je nach Troglänge wird die Gerhard-Domagk-Straße unter- (wie bei Variante H1) oder überführt. 

Die Straße Am Propsthof muss auf Grund der spezifischen Topografie nach Osten verlegt und 

unter der DB-Trasse mit einem eigenständigen Kreuzungsbauwerk realisiert werden (s. Abbil-

dung 3.27). 

 

Abbildung 3.27 T1 - Gebäudeeinfluss und Stadtstraßenquerungen 

Die Trasse der Troglösungen ist insgesamt breiter als die der Hochlagevarianten. Eine detaillierte 

Beschreibung der Variante T1 ist in Kap. 3.2.7 zu finden.  

3.2.1.5 T2 - Tieflage östlich zum Bestand 

Die Variante T2 wird in Bezug auf die vorhandene Trasse nach Osten verschoben und entspricht 

hinsichtlich des Flächenbedarfs und der zusätzlichen Stadtstraßenquerungen der Variante T1.  

Der Trassenverlauf entspricht bis auf die erforderliche Abrückung aufgrund des Mittelverbaus 

dem der Variante H2 (s. Abbildung 3.28).  

 

Abbildung 3.28 T2 - Prinzipschnitt bei Bau-km 11+078 
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Zwangspunkte 

Als Zwangspunkte der Lagetrassierung werden bei der Variante T2 folgende Bereiche definiert: 

- Anschlusssituation AS BN-Endenich 

- Östliche Brückenaußenkante Dransdorfer Weg/Tausendfüßler 

- Gewerbliche Bebauung auf der Ostseite Bereich Am Dickobskreuz, Am Propsthof, Lam-

bareneweg, Brühler Straße, Lievelingsweg 

Beeinflussung anderer Planungen 

Die Variante T2 beeinflusst keine städtebaulichen Planungen. 

Folgemaßnahmen 

Die Folgemaßnahmen und die Eingriffe in bestehende Eigentumsverhältnisse für die Variante T2 

entsprechen weitestgehend denen der Variante H2 (s. Kapitel 3.2.6), fallen jedoch für die Vari-

ante T2 tendenziell gravierender aus. 

Eigentumsverhältnisse 

Bei der Variante T2 wird der Erwerb zusätzlicher Flächen auf der Ostseite erforderlich. Besonders 

schwerwiegende Eingriffe entstehen durch den Grundflächenbedarf an den Gewerbegrundstü-

cken Am Dickobskreuz. Für die Verlegung des Stadtstraßennetzes Am Propsthof ist Grunder-

werb und der Abriss eines Wohnhauses Am Dickobskreuz 1-3 erforderlich. Weiterhin sind das 

Hauptstellwerk Bonn Bf der DB AG abzubrechen und zu ersetzen sowie ein Trafo zu verlegen 

(s. Abbildung 3.29). Am Lambareneweg wird das Gebäude eines Abschleppdienstes an seiner 

Westecke durch den Trog-Verbau und Arbeitsraum angegriffen. Weiterhin wird das Bürogebäude 

Brühler Straße 7 durch die Ausfahrtsrampe angeschnitten und wäre somit nicht mehr nutzbar. 

Auf der Westseite entstehen nördlich der Gerhard-Domagk-Straße, ausgelöst durch die östliche 

Seitenlage der neuen Trasse, keine Situationsverschlechterungen, da der neue westliche Ver-

baurand innerhalb der heutigen Trassenränder liegt. 

 

Abbildung 3.29 T2 - Gebäudeeinfluss und Stadtstraßenquerungen 
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3.2.1.6 T3 - Tieflage westlich zum Bestand 

Die Variante T3 wird in Bezug auf die Bestandstrasse nach Westen verschoben und ist hinsicht-

lich des Flächenbedarfs und der zusätzlichen Stadtstraßenquerungen als Kombination der Vari-

anten H3, T1 und T2 anzusehen (s. Abbildung 3.30).  

 

Abbildung 3.30 T3 - Prinzipschnitt bei Bau-km 11+078 

Zwangspunkte 

Als Lagezwangspunkte werden bei der Variante T3 folgende Bereiche definiert: 

- Anschlusssituation AS BN-Endenich 

- Parkplätze Bürogebäude Am Propsthof 49 

- Gewerbliche Bebauung auf der Westseite im Bereich: Siemensstraße/Am Propsthof/DB-

Trasse, Lambareneweg, Brühler Straße, Lievelingsweg 

- Wohnbebauung Meisenweg 

Beeinflussung anderer Planungen 

Die Variante T3 beeinflusst keine städtebaulichen Planungen. 

Folgemaßnahmen 

Die Folgemaßnahmen und erforderlichen Eingriffe in bestehende Eigentumsverhältnisse für die 

Variante T3 entsprechen etwa denen der Variante H3, fallen jedoch für die Variante T3 tendenziell 

gravierender aus.  

Eigentumsverhältnisse 

Es sind bei der Variante T3 mehrere Gewerbegrundstücke von der Trassenlage betroffen (s. Ab-

bildung 3.31). So müssen am Gewerbehof an der Siemensstraße mehrere Gebäudeteile abge-

brochen werden. Ein Trafo der DB ist als Vorabmaßnahme zu versetzen. Weiterhin werden beim 

Albert-Schweitzer-Tierheim noch mehr Gebäudeteile als bei der Variante T1 (s. Kapitel 3.2.7) 

ï insbesondere das gesamte Hundeshaus - in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Funktionali-

tät der Anlage in Frage gestellt wird. 

Außerdem rückt das Gebäude Brühler Straße 9 sehr dicht an die geplante Einfahrtsrampe der 

AS BN-Tannenbusch heran. Die Frage der Anleiterbarkeit durch die Feuerwehr im Brandfall bzw. 
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die Möglichkeit eines zweiten Rettungswegs innerhalb des Gebäudes wird als kritisch gesehen. 

Das gegenüberliegende Bürogebäude Brühler Straße Nr. 26 wird durch die Rampe tangiert und 

muss abgebrochen werden. 

Bei der Variante T3 rückt die Wohnbebauung am Lievelingsweg deutlich dichter an die geplante 

Trasse heran, so dass das Wohnhaus Meisenweg 1 abgerissen werden müsste. Außerdem 

könnte der Meisenweg, der zurzeit eine Einbahnstraße ist, nicht mehr an den Lievelingsweg an-

geschlossen bleiben und müsste als Sackgasse ausgebildet werden.  

 

Abbildung 3.31 T3 - Gebäudeeinfluss und Stadtstraßenquerungen 

3.2.2 Frühzeitig ausgeschiedene Varianten ï 1. Untersuchungsstufe 

Nach einer ersten Ausarbeitung der in Kap. 3.2.1 beschriebenen Hauptvarianten wurde eine Erst-

beurteilung zur Auswahl der zu vertiefenden Varianten durchgeführt. Das Ziel dieser Erstbeurtei-

lung der Varianten war, für die vertiefte Betrachtung die geeigneteren Varianten herauszufiltern 

und ungeeignete Varianten frühzeitig aufzugeben. Bei der Variantenabschichtung wurden daher 

nicht Hoch- und Tieflagen miteinander verglichen, sondern nur Hoch- bzw. Tieflagen untereinan-

der. Dies erfolgte in Form von zwei Abschichtungsverfahren, die im Folgenden kurz zusammen-

gefasst werden.  

3.2.2.1 1. Abschichtung 

Die Beurteilung der beschriebenen Hauptvarianten hinsichtlich der ersten Wertungsstufe ist in 

der Unterlage 1.2 im Detail in Tabellenform dargestellt. 

Bei den drei Hochlagevarianten wurde nur die Variante H3 aufgegeben, da sie gegenüber der 

Variante H2 zu gravierenderen Grundstücksbeeinflussungen mit Gebäudeabbrüchen führte und 

somit ungünstiger war als Variante H2.  

Bei den Tieflagevarianten wurden sowohl die nach Osten als auch die nach Westen verschobe-

nen Varianten aufgegeben.  

Die Variante T2 (Ost) wurde wegen des vorlaufenden Abbruchs und Neubaus des Stellwerks 

nicht weiterverfolgt, da dieser nicht innerhalb der Lebensdauer des Tausendfüßlers (2022) reali-

siert werden kann. Die Variante T3 (West) wurde wegen der erheblichen Eingriffe in die Wohn- 

und Gewerbebebauung nicht weiterverfolgt, da sie deutlich ungünstiger war als Variante T1.  
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Im weiteren Verlauf der Voruntersuchung wurden daher die Varianten  

- H1 Mittellage Hoch 

- H2 Ostlage Hoch  

- T1 Mittellage Tief  

vertiefend betrachtet.  

3.2.2.2 2. Abschichtung 

In einer zweiten Abschichtung wurden für die Mittellage der Tieflage (Variante T1) jeweils drei 

weitere Untervarianten mit verschiedenen Gradienten betrachtet. Diese Untervarianten wurden 

wie folgt gegliedert: 

- Variante T1A (Tiefe Lösung):  

Alle vorhandenen Mischwasserkanäle im Trassenbereich werden in der vorhandenen hydrauli-

schen Situation gehalten und unterquert. Dadurch wird die Anordnung von Kanalbrücken zur 

Querung des Trogs erforderlich. Die Gradiente liegt infolgedessen bis zu 4,2 m tiefer als bei den 

nachfolgend beschriebenen Varianten T1B und T1C. Der Trog beginnt bei dieser Variante auf 

Höhe der Straße An der Immenburg und endet kurz vor dem AK BN-Nord. Die Länge beträgt rd. 

1.480 m.  

Durch die tiefe Lage werden die Rampen rd. 70 m länger als bei den Varianten T1B oder T1C. 

Hieraus resultiert eine Erhöhung des Flächenbedarfs gegenüber den Varianten T1B oder T1C. 

- Variante T1B (Lange Lösung):  

Alle vorhandenen Kanäle im Trassenbereich werden gedükert und die Gerhard-Domagk-Straße 

wird in dieser Lösung ebenfalls noch unterquert. Diese Tiefenlage ist deutlich flacher als die Va-

riante T1A und damit auch etwas kürzer. Die Länge beträgt rd. 1.200 m. 

- Variante T1C (Kurze Lösung): 

Bei dieser Untervariante erfolgt die Gradientenausbildung so, dass alle vorhandenen Kanäle im 

Trassenbereich, wie bei Variante T1B, gedükert werden. Im Unterschied zur Variante T1B wird 

die Gerhard-Domagk-Straße bei dieser Gradientenführung aber überführt. Dadurch ist diese Lö-

sung deutlich kürzer als die Variante T1B. Die Länge beträgt rd. 820 m. 

Für die Varianten T1B und T1C wird eine Dükerung der Mischwasserkanäle bzw. ggf. eine Netz-

umstellung erforderlich, die der Zustimmung des zuständigen Tiefbauamts der Stadt Bonn bedarf. 

Aufgrund einer zu erwartenden Verschlechterung der bereits heute kritischen hydraulischen Ver-

hältnisse im städtischen Kanalnetz sowie einem deutlich erhöhten Unterhaltsaufwand werden 

diese Varianten von der Stadt Bonn abgelehnt. Vor diesem Hintergrund sind die beiden Varian-

ten T1B und T1C nicht umsetzungsfähig und werden daher im Weiteren nicht vertiefend plane-

risch ausgearbeitet, sondern aufgegeben.  

Für die verbleibende Variante T1A gelten demnach bei der Gradientenausbildung neben dem 

Rheindorfer Bach auch das städtische Kanalnetz als Höhenzwangspunkte.  
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Für die weitere Betrachtung wurden somit die folgenden drei Hauptvarianten: 

- Variante 1 Hochlage (H1) 

- Variante 2 Hochlage (H2) 

- Variante 1 Tieflage (T1A) als tiefe Lösung ohne Dükerung der städt. Kanäle 

vertiefend untersucht (s. Kapitel 3.2.5 bis 3.2.7). Die Variante T1A wird in den weiteren Varian-

tenbeschreibungen wieder mit T1 bezeichnet. 

3.2.3 Variantenübersicht ï 2. Untersuchungsstufe ï Ergänzende Varianten  

Im Rahmen der Voruntersuchung wurden weitere ergänzende Varianten entwickelt, die zusätzlich 

zu den drei verbliebenen Hauptvarianten betrachtet wurden. Als ergänzende Varianten wurden 

Kombinationen aus Hoch- und Tieflage untersucht, die im Folgenden als Hybridvarianten be-

zeichnet werden.  

Die Hybridvarianten basieren alle auf der Mittellage der bisherigen Hochlagevarianten (H1), da 

sich für diese Lage ein annähernd gleichmäßiger Flächeneingriff beidseits der A 565 ergibt. Der 

Übergangspunkt von Hoch- zu Tieflage wird am südlichen Widerlager der Brücke Tausendfüßler 

an der Straße Am Dickobskreuz definiert. Diese fixe Definition ermöglicht eine variable Kombina-

tion der Planungen in den beiden Abschnitten.  

Im südlichen Abschnitt von der AS BN-Endenich bis zur Straße Am Dickobskreuz wurden zwei 

verschiedene Gradienten betrachtet, die eine Tieferlegung der aktuellen Bestandstrasse ermög-

lichen (s. Tabelle 3.3). Durch die Gradientenabsenkung in diesem Bereich können Höhen-

zwangspunkte für einen weiteren Ausbau im südlichen Folgeabschnitt in Tieflage reduziert wer-

den. Der weitere Ausbau im südlichen Folgeabschnitt befindet sich derzeit noch nicht in der Pla-

nung, könnte aber je nach Ergebnis der Variantenuntersuchung ggf. auch in Tieflage erfolgen.  

Im nördlichen Abschnitt ab der Straße Am Dickobskreuz bis zum AK BN-Nord entspricht die Lini-

enführung der Variante H1 (Mittellage), wobei für den langen Brückenzug der Variante H1 zwei 

verschiedene Kombinationen von Brücken- und Damm- bzw. Stützwandabschnitten mit Erdver-

füllung untersucht wurden (s. Tabelle 3.3).  

Tabelle 3.3 Übersicht der ergänzenden Hybridvarianten 

Variante Südlicher Abschnitt Nördlicher Abschnitt 

H1T1a Tiefere Gradientenführung mit Entfall 
der Stadtstraßenverbindung Gerhard-
Domagk-Straße und Ersatz über eine 
neue Verbindung an der Immenburg-
straße 

Brückenbauwerke mit geringer Brückenlänge 
über die querenden Stadtstraßen, die Stadt-
bahn und die Anlagen der DB AG mit dazwi-
schenliegenden Damm- bzw. Stützwandab-
schnitten mit Erdverfüllung 

H1T1b Wie bei H1T1a Längerer Brückenzug mit lediglich einem 
Damm- bzw. Stützwandabschnitt mit Erdver-
füllung zwischen den Stadtstraßen Brühler 
Straße und Lievelingsweg 

H1T1c Flachere Gradientenführung zur Erhal-
tung der Stadtstraßenverbindung 
Gerhard-Domagk-Straße 

Wie bei H1T1b 
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Neben den genannten bereits abgeschichteten Hauptvarianten in Hoch- und Tieflage sowie den 

Hybridvarianten werden zudem Grundsatzbetrachtungen zu Tunnellösungen durchgeführt. Hier-

bei werden neben Lösungen in Trog-mit-Deckel Variante (offene Bauweise) auch Lösungen in 

bergmännischer Bauweise betrachtet.  

3.2.3.1 H1T1a ï Hoch- und Tieflage mittig zum Bestand mit kurzen Brücken 

Die geplante Trasse der Variante H1T1a entspricht in der Lage der Variante H1.  

Im nördlichen Bereich werden die Bestandsbrücken Tausendfüßler und Dransdorfer Weg entge-

gen der Planungen zur Variante H1 nicht durch einen langen Brückenzug ersetzt, sondern durch 

mehrere Brückenbauwerke mit geringer Brückenlänge über die querenden Stadtstraßen, die 

Stadtbahn und die Anlagen der DB AG. Zwischen den einzelnen Brücken werden Damm- bzw. 

Stützwandabschnitte mit Erdverfüllung angeordnet (s. Abbildung 3.32).  

 

Abbildung 3.32 H1T1a ï Höhenplandarstellung nördlicher Abschnitt  

Im südlichen Bereich erfolgt eine Tieferlegung der Gradiente mit Abbindung der Gerhard-Do-

magk-Straße. Zur Kompensation der entfallenden Stadtstraßenverbindung werden die im Be-

stand als Sackgasse vorliegenden Straßen An der Immenburg und Immenburgstraße durch ein 

neues Überführungsbauwerk verbunden (s. Abbildung 3.33). 

  

Abbildung 3.33 H1T1a ï Lageplandarstellung südlicher Abschnitt 
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Eine detaillierte Beschreibung der Variante H1T1a findet sich in Kapitel 3.2.8.  

3.2.3.2 H1T1b ï Hoch- und Tieflage mittig zum Bestand mit längerer Brücke 

Die geplante Trasse der Variante H1T1b entspricht der Beschreibung für die Variante H1T1a. Die 

Varianten sind in Lage und Höhe identisch. Sie unterscheiden sich im nördlichen Abschnitt ledig-

lich durch die Anordnung eines längeren Brückenzugs mit lediglich einem Damm- bzw. Stütz-

wandabschnitt mit Erdverfüllung zwischen den Stadtstraßen Brühler Straße und Lievelingsweg 

(s. Abbildung 3.34). 

 

Abbildung 3.34 H1T1b ï Höhenplandarstellung nördlicher Abschnitt 

Eine detaillierte Beschreibung der Variante H1T1b findet sich in Kapitel 3.2.9. 

3.2.3.3 H1T1c ï Hoch- und Tieflage mittig zum Bestand mit längerer Brücke + Brücke 
Gerhard-Domagk-Straße  

Die geplante Trasse der Variante H1T1c entspricht der Beschreibung für die Variante H1T1a. Die 

Varianten sind in der Lage identisch.  

Im nördlichen Abschnitt der Hochlage entspricht die Variante H1T1c der Variante H1T1b mit ei-

nem längeren Brückenzug und lediglich einem Damm- bzw. Stützwandabschnitt mit Erdverfüllung 

zwischen den Stadtstraßen Brühler Straße und Lievelingsweg (s.a. Abbildung 3.34).  

Im südlichen Abschnitt der Tieflage ergibt sich eine veränderte Höhensituation der Verkehrsan-

lage, da die Gerhard-Domagk-Straße im Gegensatz zu den Planungen der Varianten H1T1a und 

H1T1b erhalten bleibt und mit einer Brücke überführt wird (s. Abbildung 3.35).  

Eine detaillierte Beschreibung der Variante H1T1c findet sich in Kapitel 3.2.10. 
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Abbildung 3.35 H1T1c ï Lageplandarstellung südlicher Abschnitt 

3.2.3.4 Grundsatzbetrachtung Tunnel in Deckelbauweise 

Die Untersuchung zur Umsetzung einer Tunnellösung in Deckelbauweise (Trog mit Deckel) 

wurde in Form einer Grundsatzbetrachtung mit Plausibilitätsabgleich durchgeführt.  

3.2.3.4.1 Grundlagen 

Die Tunnellösung entspricht hinsichtlich der Länge und der Tiefenlage der Trog-Variante T1, bei 

der die querenden Kanäle der Stadt Bonn überführt werden, um eine Dükerung zu umgehen. Die 

Minimalversion des Tunnels ist so angelegt, dass die querenden Verkehrswege von der Straße 

Am Dickobskreuz bis einschließlich des Lievelingswegs unterführt werden. Der Tunnel beginnt in 

der Minimalversion daher etwa bei km 10+980 m und endet bei km 11+650 m und hat somit eine 

Länge von 670 m (s. Abbildung 3.36). Nördlich und südlich schließen Trogbereiche an, die bis 

zum Auftauchen der Gradiente aus dem Grundwasser bei + 51,0 mNN reichen.  

Zur Verbesserung der Lärmschutzwirkung könnte der Tunnel in etwa bis zu den Durchstoßpunk-

ten der Decke mit der Geländeoberfläche verlängert werden (s. gestrichelte Bereiche in Abbil-

dung 3.36). Im Süden ergibt sich hieraus eine mögliche Portallage südlich der Gerhard-Domagk-

Straße. Im Norden ist eine Portallage etwa am Ende des Troges umsetzbar. Aus diesen Portal-

standorten folgt eine Tunnellänge von ca. 1260 m für die Maximalversion.  

Die Herstellung erfolgt in beiden Fällen analog zum Trog in offener Bauweise. Der Querschnitt 

entspricht ebenfalls dem Trogquerschnitt und ist damit breiter als ein Regelquerschnitt RQ 36 t 

gemäß RAA 2008 (s. Abbildung 3.37). Aufgrund der Tunnellänge von 670 m bzw. 1260 m werden 

zwei bzw. vier Querschläge zwischen den Tunnelröhren erforderlich.  

Im Hinblick auf die Tunnelausstattung wird die erforderliche Sicherheitsausstattung in Abhängig-

keit der Sicherheitsbewertung festgelegt. Hierbei ist mindestens die Mindestausstattung, ggf. die 

Grundausstattung nach RABT, erforderlich. Besonders zu beachten ist dabei, dass der Tunnel 

aufgrund des lagegleichen Ersatzneubaus halbseitig in Betrieb gehen muss und somit auch die 

Tunnelausstattung halbseitig fertiggestellt werden muss. Nur so kann die geforderte 4+0 Ver-

kehrsführung während der Bauzeit aufrechterhalten werden.  
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Abbildung 3.36 Längsschnitt - Tunnellösungen in offener Bauweise 
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Abbildung 3.37 Vergleich Querschnitt Tunnel in offener Bauweise (rot) & Trog (schwarz) 












































































































































































































































































































































